
für den eil.
Nr HW 12 . Novenibrr 1915

Bckanntinachnng
über 'Ausdehnung der Verordnung über die Regelung des Msatzes
von Erzeugnissen der Kartosseltrockncrei und der Kartoffelstärke-
fabrikation vorn 16 . Scpleinber 1915 lReichs- Gesctzbl. © . 585 ).

Vom 1. November 1915.
Aus Grund des 8 6 Abs, 2 der Verordnung über die Regelung

des Absatzes von Erzeugnissen der Kartoffeltrockncrei und der
Kartosfelftärkesabrikation vom 16. September 1915 (Reichs- Gesetz¬
blatt S . 585 ) bestimme ich:

Ten imi ß 6 der Verordnung genannten Erzeugnissen treten
hinzu:

Kartoffelflockeugrics,
KurtosfclschnttzclmeU,
Kartofselschnitzcischrot,
Kartoffelscheibcn.
Kartofselb rocken,
Kartosfelslockenlleie.

Berlin , den 1. November 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Bekanntmachung
zur Ergänzung der Bekanntmachung über die Errichtung von
Preisprüsungsstellen und die Versorgungsregclung vorn 25 . Sep¬
tember 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 607 , s. Kr .-Bl . Nr . 89 von,

12 . Oktober 1915 ).
Vom 4 . Noveurber 1915.

Ter Bundesrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über die
Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlicheu Maßnahmen ustv'.

-dom 4. Ajugust 1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 327 ) folgende Verord¬
nung erlassen:

Artikel  I.
In der Bekanntmachung über die Errichtung von Preis¬

prüfungsstellen und die Versorge,ngsveoe ' uilg von, 25 . September
1915 (Reichs- Gesetzbl. S . 607 ) erhält Mschnitt II , Versorgungs-
regclnng , folgende neue Fassung:

II . V e rsorgun gsr egeluug.
8 12 . Zur Durchführung der Versorgung der Bevölkerung

mit bestimmten Gegenständen des notwendigen Lebensbedarfs zi,
angenresscnen Preisen können die Gemeinden mit ZustimiMmg
der Landeszentralbehörden oder der von ihnen bestimmten Be¬
hörden

1. für die Erzeuger und Hersteller solcher Gegenstände sowie
für die Handel - und Gewerbetreibenden ihres Bezirkes Vor¬
schriften hinsichtlich des Betriebs , ins ' «sondere des Absatzes,
des Erwerbes , der Preise und der Buchführung , erlassen,

2.  unter Ausschluß des Handels und Gewerbes die Versorgung
selbst übernehmen,

3 . in Verträge über Lieferung solcher Gegenstände eintreten,
4 . die misschlieAiche Versorgung gemeinnützigen Einrichtungen

oder bestimmten Handel - und Gewerbetreibenden übertragen
und dabei über den Betrieb , insbesondere den Weiter¬
verkauf und die Prcise , Bestimmungen treffen,

5 . Vorschriften zur Regelung des Verbrauchs erlassen.
§ 13 . Mit Zustimmung der Landeszentralbehörden oder der

von ihnen bestitnintteu Behörden können die Gemeiirden für ihre
Bezirke anordnen,

1. daß , wer Gegenstände des notwendigen Lcbensbedorfs in
Gewahrsam liot , die vorhandenen Menge » getrennt nach
Art « , u,rd Eigentümern unter Nennung der letzteren bin-
ucn eitur  zu bestimrn-enden Frist anzeigt;

2.  daß Handel - und Gewerbetreibende verpflichtet siirb,
> a) binnen einer zu bestimmenden Frist Auskunft über die

Verträge zu geben, kraft deren sic Lieferung von Gegen¬
ständen der von einer Maßnahme nach 8 12 betroffenen

t 1 Art verlangen können;
b) ihre Vorräte der Gemeinde auf Verlangen kärislich zu

zu überlassen;
e ) der Gemeinde die Benutzung der Betriebsmittel gegen

Eutgeld zu gestatten.
8 14 . Erfolgt die Uebcrlassung ihrer Vorräte (8 13 Nr . Li>)

Nicht freiwillig , so kann das Eigentum daran der Gemeinde durch
Beschluß der zuständigen Behörde übertragen werden . Das Eigen¬
tum geht über , sobald der Bcickstuß dem Besitzer zugcht.

Ter Ueberuahniepreis wird , falls eine Einigung mit deni
Besitzer nicht zustandekommt , unter Berücksichtigung des Einkaufs - ,
Herstellungs - oder Erzeugungspreises und der Güte und Verwert¬
barkeit der Gegenstände von der höheren Verwaltungsbehörd:
nach Anhörung der Preisprüftingsstrlle endgültig festgesetzt. Be¬
stehende Höchstpreise dürfen dabei nicht überschritten Iverden.

Tas nach der Vorschrift des z 13 Nr . So zu gewährende
Entgelt wird im Streitfall von der höheren Verwaltungsbehörde

rndgültig sestgesetzt.

8 15 . Tre Besugursse, die in diesem Abschnitt den Gemeinden
übertragen sind, stehen auch Kommnnalverbänden sonne Vereini¬
gungen von Komncunalverbändeu , Gemeinden und Gutsbezirken zu

Tie Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten
Hörden könuer, Komniunalverbände , Gecneinden und Gutsbezirke
zur Regelung der Versorgung mit bestimmten Gegenständen des
notwendigen Lebensbedarfs anhaltcn ; sie können sie ferner für die
Zwecke der Versorgungsregeluug vereinigen und ihnen die Befug¬
nisse aus den 88 12 bis 14 ganz oder teilweffe übertragen.

Tre Landeszentralbehörden können die Versorgung der Be¬
völkerung tlrreS Bezirkes oder eines Teiles ihres Bezirkes selbst
regeln ; die 88 12 bis 14 finden entsprechende Auweudimg.

Soweit nach Abs. 1 oder 2 die Versorgung für einen größeren
Bezirk geregelt ward, ruhen die Beffrgnisse der ziu den,' Bezirke ge¬
hörenden Gemeinden u,ü >Kvmnrunalvcrbände.

8 15a . Die Landeszentralbehörden können anvrdncn , daß die
in diesem Abschnitt den Gemeinden und Kmnmunalverbändcn über¬
tragenen Befugnisse anstatt durch die Geni-eiuden rmd Kommunal-
verbändc durch deren Vorstand wahrgenommcn werden.

8 15b . Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimm¬
ten Behörden sind beffrgt, für die Zwecke der Versorguugsrcgelimg
in bestimmten Bezirken Erzeuger und Hersteller von Gegenständen
des notwendigen Lebensbcdarss und Vereinigungen von ihnen zur
Regelung des Absatzes rurd der Preise , Händler sowie Bereini¬
gungen von ihnen zur Rmelrrng der Beschaffung , des Absatzes
und der Preise , auch ohne ihre Zustimniuug , zu Verbänden zu ver¬
einigen.

Tie Rechtsverhältnisse der Verbände werden durch die Satzung
bestimmt.

Tie Satzung wird von der Lanbcszentralbehörde oder der von
ihr bestimmten Behörde erlassen . Ti -- Verbände entstehen mit dem
Erlasse der Satzung : sie sind rechtsfähig.

8 16 . Tie Landeszentralbehördc hat vor Erteilung der Zu¬
stimmung zu einer Anordnung gemäß 8 13 Nr . 2b oder vor Erlaß
einer Anordnung gemäß K 13 ?ir . 2b oder 8 15b dem Reichs¬
kanzler Gelege,iheit zu geben, im Interesse der Gesamtversorguug
des Reichsgebiets Einspruch zu erheben . Macht der Reichskanzler
von dieser Bcffignis Gebrauch , so ist die Zrfftimmung zu versagen
oder von Erlaß der Anordnung abzusehen.

Artikel  II.
Diese Vecordnung tritt mit dem Tage der Verkündung ikl

Kraft.
Berlin , den 4. November 1915.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

Bekanntmachung
über die Ergänzung der Bekanntmachung über die Errichtung

von Preisprüsunassteften und die Versorgungsregclung.
Vom 6. November 1915.

'Auf Grund des Artikels I 8 15a mid 8 15b der Verordnung
des Bundesrats vom' 4 . November 1915 über die Ergänzung der
Bekanutnrachung über die Errichtung von Preisprüfungsstellen
und die Versorgungsregelung vom 25. September 1915 (R .- G .-Bl.
S . 728 ) wird folgendes bestimmt:

8 1 . Die in der vorstehend genannten Verordnung des'
Bundesrats den Geuieindcn und Kommunalveibäudcn übertragenen
Befugnisse werden anstatt durch die Gemeinden und Kommunal-
verbäude durch deren Vorstand wahrgenormncn.

8 2 . Als Behörden , die befugt sind-, die in Artikel l 8 15b
'Absatz 1 und 3 dieser Verordnung bezcichnetcn Maßnahmen
zu treffen , werden die Vorstände der Kommnnalverbände und
der Städte mit mehr als 2000 Einwohnern bestioimt.

Zum Erlaß der nach dem zweftcn Absätze des Artikel 1
8 15b vorgeschriebenen Satzung ist die Genehmigung des Unter¬
zeichneten Ministeriums einz-nboleu.

Darmstadt , den 6. November 1915.
Gros -Herzogliches Ministerium des Innern.

v . Homberg  k. Krämer.

Bekanntmachung
betreffend Mictzahlung nach dem feiichlichcn Ausland.
iAus Grund des ß 7 der Verordnung vom 30 . September

1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 421 ) und der hierzu ergangenen Be-
kanntiuachnngeu vom 20. Oktober und vom 19. November 1914
(Reichs -Gesetzbl. S . 443 , 479 ) wird hierdurch die Zahlung - fälliger
Mieten einschließlich der damit verbundenen Mietsteuer nach
den, seiudlichcu A.nÄand genehmigt , soweit nicht an Bargeld,
Bankguthaben oder sonstigen flüssigen Mitteln ausreichende Deckung
im feindlichen Ausland zurückgclassen war.

Berlin , t« n 20 . Oktober 1915.
Ter Reichskanzler.

Im Aufträge: von Ionaieie 0.



Bekanntmachung
jiit  Regelung der SOHMil.' reifc und des Atilchvcrbranchs.

Vom 4 . November 1915.
Der Bnndesrat hat <uis Grund des Gesetzes über die

Ermächtigung des BundesratS zu Ivirtschaftlichcn Maßnahmen usw.
vom 4 . August 1914 lReichs - Gesetzbl . S . 3271 folgende Verord¬
nung erlassen.

8 1 . Die Gemeinden fiitb berechtigt , Höchstprerse für Milch
beini Verkaufe durch den Erzeuger sowie im Groß - und im Klein¬
handel fcstznsetzen . Gemeinden mit mehr als zehntausend Ein¬
wohnern sind zur Festsetzung von Höchstpreisen im Kleinhandel
verpflichtet.

Tie Höchstpreisfcstsetznng bedarf der Zustimmung der Landes¬
zentralbehörde oder der von ihr bestimmten Behörde.

Ter Reichskanzler ist besagt , allgemeine Anordnungen über
die oberen Grenzen für die Höchstpreisfestsetzungen zu treffen.

8 2 . Gemeinden mit mehr als zehntausend Einivohncrn sind
verpflichtet , andere Gemeinden sind berechtigt , die vorzugsweise
Berücksichtigung der Kinder , stillenden Mütter und Kranken bei der
Verteilung der vorhandenen Milchmenge sicherzustellen.

Tic Sicherstellung kann durch Einrichtung eigener Verkaufs¬
stellen , durch Vereinbarung mit den Landwirten und Milchhänd¬
lern , durch Ausgabe von Bczugsberechtignngcn , durch Regelung
des Milchverkauss zu bestimmten Stunden oder sonst in einer den
örtlichen Verhältnissen angepaßten Weise erfolgen.

. K 3 . Tie Gemeinden sind Befugt , die zur Durchführung der
Sicherstellung erforderlichen Anordnungen zu treffen : sie haben
dnstir zu sorgen , daß den Vorzugsbercchtiglen keine Höheren Preise
als den übrigen Abnehmern berechnet werden.

8 4 . Ter Reickiskanzlcr kann Vorschriften über den Maßstab
erlassen , nach dem Kinder , stillende Mütter und Kranke zu berück¬
sichtigen sftid.

8 5 . Die nach 8 1 festgesetzten Höchstpreise sind Höchstpreise
im Sinne des Gesetzes , betreffend Höchstpreise , vonr 4 . August
1914 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Dezember 1914
lReichs - Gesetzbl . S . 516 ) in Verbindung Mit den Bekanntmachungen
vom 21 . Januar 1915 (Reichs - Gesctzbl . S . 25 ) und vom 23 . Sep¬
tember 1915 lReichs - Gesetzbl . S . 603 ).

§ 6 . Tie Befugnisse , die in dieser Verordnung den Gemeinden
übertragen sind , stehen auch Komnmnalverbäudcn sotvic Bereini¬
gungen von Kommunalvcrbänden , Gemeinden und Gutsbezirken zu.

Tic Landeszentralbehörden können Kommunalverbände , Gc-
ineindcn und Gutsbezrrkc zuni Ztveckc der Regelung der Milchpreise
und des Milchverbrauchs vereinigen und ihucn die Befugnisse ans
88 l bis 3 ganz oder teilweise übertragen.

Tie Landeszcntralbehörden können die Milchprcise und den
Milchverbrauch selbst regeln . 8 3 findet entsprechende Anwendung.

Soweit Milchprcise oder Milchverbrauch für einen größeren
Bezirk geregelt tvird , ruhen die Befugnisse und Verpflichtungen der
zu dem Bezirke gehörenden Gemeinden Und Kommunalverbände.

8 7 . Tie Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen
zur Ausführung dieser Verordnung . Sie können anordncn , daß
die Festsetzungen und Anordnungen gemäß 88 1 bis 3 anstatt durch
die Gemeinheit und Kommunalverbände durch deren Vorstand er¬
folgen . Sie bestimmen , wer als Kommunalverband , als Gemeinde
oder als Vorstand im Sinne dieser Verordnung anzuschen ist.

Z 8 . Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu fünfzehnhundert Mark wird bestraft , wer den gemäß §8 3,
6 und 7 erlassenen Anordnungen und Bestimmungen zuwtder-
handelt.

8 9 . Tie Verordirung tritt mit dem Tage der Verkündung in
Kraft.

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafb-
kretens.

Berlin , den 4 . November 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Bekanntmachung
zur Regelung der Milchprcise und des Milchverbranchs.

Vom 8 . November 1915.
Auf Grund von 8 7 der Verordirung des Bundesrats zur

Regelung der Milchprcise und des Mftchverbrauchs vom 4 . Novem¬
ber 1915 fReichsgesctzblatt S . 723 ) wird folgendes bestimmt:

8 1 . Die Festsetzungen nach 88 1 bis 3 der Verordnung er¬
folgen anstatt durch die Gemeinden und Kommunalverbände durch
deren Vorstand.

8 2 . Im Sinne der Verordnung ist anzusehen:
a ) als Kommunalverb and der Kreis,
d ) als Gemeinde jeder im Sinne von Artikel 1 der Städte-

und Landgemcindeordnung gebildete Verband,
c)  als Vorstand des Kommunalverband der Großherzogliche

Kreisrat,
Ü) als Vorstand der Gemeinde in Landgemeinden die Großh.

Bür,germeisterei , in Städten der Bürgermeister oder Ober¬
bürgermeister.

Darmstadt , den 8 . November 1915.
Großherzogliches Ministerium des Luikern.

v . Hombergk . Krämer.

Bekanntmachung
übdr Einschränkung der Milchverwendung.

Vom 9 . November 1915.
Mus Grund von 8 4 der Bekanntmachung Großh . Mini¬

steriums des Innern über die Eiilschränkiing der Milchverwen-
diing vom 22 . Oktober d . I . (Regicrungs - Bl . S . 199 ) werden die
Gtroßh . Kreisämter ermächtigt , den von dem Verbot in 8 1 Nr . 1,
2 , 3 dieser Bekanntmachung betrösfenen Gewerbebetrieben die
Verarbeitung

1 . ihrer eigenen , am 25 . Oktober d . I . itvch vorhanden ge«
wesenen Bestände ail Trockenmilch und Trockensahne:

2 . der bei den Herstellern von Trockenmilch und Trockensahne
am 25 . Oktober d . I . noch vorhanden gewesenen Bestände,
soweit sie an ,die genannten Betriebe bereits verkauft sind
oder noch abgesetzt werdeii:

3 . der am 25 . Oktober ans dem Transport befindlichen Mengen
von Trockenmilch und Trockensahne:

4 . von Trockenmilch und Trockensahne , die sie ans dem Aus¬
lände beziehen

zu gestatten . Die Erteiluirg der Erlaubnis ist auf zuverlässigs
Firmen zu beschränken und die erforderliche Kontrolle vorzu¬
sehen.

Darmstadt , den 9 . November 1915.
Großherzogliches Ministerium des Innern.

■ Mteilung für Landivirtschaft , Handel und Gewerbe.
S ch l i e p h a k e. Krärner.

Bekanntmachung.
Betr. : Höchstpreise für Butter.

In der Bckaiiiitmachniig in obigem Betreff vom 8 . Noveno-
ber 1915 (Kr .- Bl . Nr . 99 vom 9 . Nov . l . I .) ist unter I Süß¬
rahmbutter  lHandelsware I ) bei dem für Händler  sest-
gesetzteu Verkaufspreise statt

„nicht abgcsormt 217 Mark für den Zentner " zu lesen,
„nicht abgesormt 21 » Mark für den Zentner " .

Gießen,  den 10 . November 1915.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

Ör . U s i n g ar.

Betreffend : Wie obeit.
An vir Großh . Bürgermeistereien der Landgemeinden sowie

die Großh . Gendarmerie des Kreises.
Wir lenken Ihre Aufmerksamkeit auf .die vorstehend erfolgte

Berichtigung.
Gießen,  den 10 . November 1915.

Großhcrzogliches Krcisamt Gießen.
Ür . II s i n g e r.

Betr . : Die Ablieferung von Metallgcgenständcn für Hecvrszwccke.
An den Oberbürgermeister zu Gießen sowie die Großh.

Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.
Mit Bezugnahme ans unsere Verfügung vom 29 . Oktober l . I.

(Krcisblati Nr . 96 vom 2 . November Seite 3 ) erinnern wir Sie an
die rechtzeitige Erledigung des Ihnen darin gesellten Atiftrags.
Obwohl eine Berichtsfrist von 14 Tagen gesetzt wurde , ist bis jetzt
von den 80 Gemeinden des Kreises nur ein einziger Bericht ein-
getrofsen . In dem Bericht ist weiter anzugeben , ob die seitherigen
Eigentümer der bei Ihnen etwa abgegebenen Kunst- und
A l t e r t u m sg  e g e n st ä n de  aus Kupfer usw . deren Rückgabe
beanspruchen . Sollte dies nicht der Fall sein , so würden die Gegen¬
stände , wenn sie sich hierzu eignen , einem Museum in Hessen
cinverlcibt werden . Wir sehen nunmehr der Erledigung auch dieses
Austrags innerhalb 3 Tagen entgegen . Bezüglich der Stadt Gießen
wird im übrigen auf die dem Oberbürgermeister nach besonders
zugehende Verfügung verwiesen.

Gießen,  den 12 . November 1915.
Großherzogliches Krcisamt Gießen.

6r . U sin g e r.

An die Großh . Bürgermeistereien der Landgemeinden
des Kreises.

Wir empfehlen Ihnen dringend , die Beauftragten der
„Vereinigte Getrcidehälidlcr G . m . b . H . Gießen " bei ihrem
jetzt cinsetzcnden Bemühe » aus Ankauf von Roggen für den
Bedarfsanteil des Kommunalverbandes iit weitgehendster
Weise zu unterstützen , da sonst für den Kommunalverband
die Gefahr besteht , daß er die Kreisgemeinden für den
Monat Januar nicht rechtzeitig mit dem für sie notwendigen
Mehl versorgen kann . Die Firma „ Vereinigte Getreide-
Händler " ist beauftragt , uns die Gemeinden , in denen eine
genügende Ablieferung von Roggen auf Schwierigkeiten stößt,
namhaft zu machen . Wir würden diesen Gemeinden gegen¬
über zur Enteignung schreiten müssen , was wir in Anbekwcht
des alsdann voraussichtlich gezahlt werdenden niedrigen
Preises im Interesse der Landwirte vermeiden möchten.

Gießen,  den 11 . November 1915.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

! Dr . U f i n s er.



s

Bekanntmachung.
Betr . : Heuausfuhrverbot.

Die Verordnung vom 21. August d. I ., betr . Heuausfuhrver¬
bot — Kreisblatt Nr . 76 vom 31 . August d. I . — ist aufgehoben.

Gießen,  den 9. November 1815.
Grobherzogliches Kreisamt Gießen.

_ Dr . U f i n o e t._
Betr . : Ucberwachung der in fremde Pflege gegebenen Kinder

Unter 6 Jahren.
. .An den Oberbürgermeister zn Gießen und die Grofch.

Bürgermeistereien der Laiivgemcinben des Kreises.
Wir sehen der Einsendung der Ueberwachnngsbogen oder Ihrem

Nehlbericht bis spätestens 15 . Dezember l . Js . entgegen .,
Gießen,  den 6. November 1915.

Großhcrzogliches Kreisamt Gießen.
__ Dr , Usinger. _ _̂

Bekanntmachung.
Betr . : Das Zustecken von Eßjvaren und anderen Sachen an

Kriegsgefangene und die Besorgung der Briesschaften der
Kriegsgefangenen durch Privatpersonen.

Im Anschluß an obige Verordnungen von: 25 . November 1914
und 27 . Februar 1915 , abgedruckt im Kreisblatt Nr . 77 vom
11. Dezember 1914 und Nr . 24 vom 9. März 1915 hat das
stellvertretende Generalkonimando des 18 . Armeekorps unterm
23 . Oktober ds . Js . weiter bestimmt : „Der Versuch ist strafbar ."

Gießen,  den 9 . November 1915.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

_ Dr , 11f in a er. __
Betr . : Brotkarten -Nachweisung für vorübergehend anwesende

Personen.
An de » Oberbürgermeister zu Gießen und die Großh.

Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.
Wir erinnern daran , daß die Brotkarten -Nachweisungen für

die Zeit vom 16. Oktober l. Js . bis zum 15. November 1915,
l ä n g st e n s bis zum 16. N o v e m b e r 1916 , an den Kom-
smnnalverband , Mehlverteilungsstelle Gießen , einzusenden sind. Tie
entsprechenden Vordrucke sind Ihnen bereits zugegangen.

Gießen,  den 10. Oktober 1915.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

_ I . V . : Hechler. __
Bekanntmachung.

Betr . : Maßregeln gegen die Maul - und Klauenseuche.
Wir bringen zur allgemeinen Kenntnis , daß auf Grund der

im Reichsanzeiger veröffentlichten Nachmessung über den Stand
* der Maul - und Klauenseuche vom 31. Oktober 1915 als verseucht

zu gelten haben:
1. Im Großhcrzogtum die Kreise Tarmstadt , Bcnsheim , Die¬

burg , Erbach , Groß -Gerau , Heppenheim , Gießen , Alsfeld , Bü¬
dingen , Friedberg , Lauterbach , Schotten , Mainz , Mzey , Bingen,
Oppciiheim , Wornis.

2 . Im Reichsgebiet alle Bezirke mit Ausnahme von Coburg,
Schwarzburg -Rudolstadt und Reuß ä. L.

Gießen,  den 9 . November 1915.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

_I V : Semmerbe _
Bekanntmachung.

Betr.  Ausbruch der Maul - und Klauenseuche im Kreise Offen¬
bach.

In Hainstadt  ist die Maul - und Klauenseuche ausge¬
brochen.

Gießen,  den 9 . November 1915.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

_ I . Bi : Hemmerde. _
Dienstnachrichtcn des Grotzh . zrreiSamts Gießen.

Der Ortsgruppe München des , Schutzverbandes Deutscher
Schriststeller , dem Münchener Journalisten - und Schriftstellervercin
und dem Verein Münchener Berufsjouriralrsten ist für Dezember
1915 die Erlaubnis einer Tombola -Verlosung von 180 000 Los¬
briefen ü 1,10 Mark und der Vertrieb von 10 000 Losbricfen im
Großherzogtum gestattet worden . Zum Vertrieb in Hessen dürfen
nur mit dem hessischenZulassungsstempel versehene Lose gelangen.

Während der Zeit des Vertriebs der Lose zur ersten Klasse
einer Preußisch -Süddeutschen Lotterie ist Ankündigung , Ausgabe
und Vertrieb der Lose in Hessen nicht gestattet.  _

Ter Anbau von  Oelsrüchten.
Die Erfahrung der Kriegszeit hat gelehrt , daß die Getreide¬

ernten Deutschlands bei der nunmehr durchgeführten Regelung
des Verbrauchs für die Brotversorgung auch bei weniger guten
Ernten nicht nur vollkommen ausreichcn , sondern daß auch noch
ein beträchtlicher Ueberschuß verbleibt . Hiernach scheint es ge¬
boten , M prüfen , ob die verfügbaren Ackerflächen daneben für
andere , besonders dringliche Bedürfnisse der nationalen Wirtschaft
in Anspruch genommen werden können. Die Quellen , auS denen
gu normalen Zeiten der Bedarf an pflanzlichen und tierischen

fließen tn der Kriegszett spärlicher — Aus«
W Oelsaaten beschränkte Schweinehaltung —.
fn  f,™Ä ! ?ENtestellt der Heeresbedart hohe Anforderungen
w w? ^ .bestand. Demgemäß verdient die Fettwirtschaft neben

dto 'versorgung ernste Berücksichtigung. Unter diesen Umstän-
Anbau der Oelsrüchte als dringend er-wünscht bezeichnet werden.

>i,eicĥ»v^ ^Abimische Oelfruchtbau ist bekanntlich infolge der
“ SS , di - t &tertaä in der stets steigenden Einfuhr
"E " drscher Oelsaaten ihren Grund hatten , in den letzten Jahr-
orvmmVc Mruckgegangen. Die durch die Bundcsratsver-

Werden Verkehr mrt Oe 'srüchten vom 15. Juli 1915 sest-
DEtp ^ se für Oelsrüchte sind aber so bemessen, daß

au mindestens ebenso lohnend ist. wie der der Getreidcartcn
E Saaizeit der ergiebigsten Oelsrüchte, des Winterravses und
Wrnterrübscns , fallt in den August. sie ist also schon verstrichen
Zirr Zeit , al » zu ihrem vermehrten Anbau hätte angeregt werden

^ ^ sich aus den Nachrichten über die Er-
trage der Getreideernte noch kern hinreichendes Bild über ihre
Ai^ köniMliichkert besüglich der Brotversorgung gewinnen . Heute
ffw u« l> Lage der Dinge , soiveit das nächste Wirtschaftsjahr in
Betracht kommt, ein vermehrter Anbau nur noch bezüglich der
Sommerölfrüchte stattfinden . Es koiiinien hauptsächlich die solgcn-

. Somnrerraps und Sommcrrübsen . Im allgemeinen ist der
!2  htl rJJJW *en Kornertrags und Oelgehalts wegen mehr zu
empfehlen , als der letztere:

b« Oelvettich (Raphanus ), der sich zu Zeilen besserer Oel-
§?EtW alo Kulturpflanze ziemlich eingebürgert hatte , und der vor

or krat größerer Sicherheit und ge-
rlngerer Mspruche bezüglich des Bodens hat . Er kann auch auf
leichteren Boden und aus Moorböden gebaut werden . Im Ertrage
mid im Oelgehalt des Samens übertrifft er der Regel nach den
Raps und den Rübsen:

3. der Leindotter , eine Oelfrucht , die auch aus leichten Böden
gedeiht, verhältnismäßig sicher ist, im übrigen aber wegen ihrer
mäßigen Erträge und geringeren Oelgehalts weniger verbreitet ist:
„„ 4. i>/t Mohn dessen Preis in der Bundesratsverordnnnq aus
80 Mark für 100- Kilogramm festgesetzt ist, so daß sein Anbau
in Süodeutschland , wo er noch allgemein gebräuchlich ist, gewiß
wird ausgedehnt werden können:

5 die Sonnenblume . Sie wird im geschlossenen Bestand in
Deutschland kaum gebaut , dagegen vielfach in Gärten und im Ge¬
misch mit Hackfrüchten in Gegenden , in denen der .Kleinbetrieb
vorherrscht . Manches sonst brachliegende Laiidstück kann wie es
rm verflossenen Jahre schon seitens der Preußischen Eisenbahn-
Verwaltung geschehen ist, durch den Anbau der Sonnenblume nutz¬
bar gemacht werden;

6 . Hanf und Lein, deren vermehrter Einbau nicht nur wegen
der velgewinnung , sondern <ui * wegei, der Vermehrung des
Bestandes an Faserstoffen im höchsten Grade erwünscht ist.

„ Bei der Aufstellung des Bestellungsvlan .es für das nächste
Frühjahr sollte der Anbau der Oelsrüchte überall , Wo er am Platze
ist, eine gebührende Berücksichtigung finden , da eine Vermehrung
des Bestandes an Fetten nach der Brotbeschassmig augenblicklich
die dringendste wirtschaftliche Aufgabe darstellt.

Darmstadt,  den 9. November 1915.
Großherzogliches Ministerium des Innern.

__ v. Hombergk. _ Krämer.
Bekanntmachung.

Wiederholt hat das Reichsgericht die V e r p fl i cht u n a b e t
Eigentümer  v o n G r u n d st ü cke n festgestellt, die Tor¬
einfahrten , Höfe , Hausflure , Gänge und Trep¬
pen , sofern und so lange dieselben jeder manch
zugänglich sind , während der Dunkelheitsv aus-
reiche » dz u beleucht en,daßdiedaselb st der kehren¬
den Personen der Gefahr der Beschädigung nicht
ausgesetzt sind.

Tic gleiche Verpflichtung liegt namentlich auch den Inhabern
von Fabriken , gewerblichen Anstalten und Ar¬
beitsstätten , von Vergnügnngs - , Versa mm-
lungs - und Schank st ätten (bei letzteren auch hinsicht¬
lich der B e d ü r f n i s a n st a l t e n) ob.

Pflichtwidrige Unterlassung der Beleuchtung würde , falls hier¬
durch jemand zu Schaden kommen sollte, die Entschädigung ^-
Pflicht, sowie die strafrechtliche Verantwortlichkeit begriinden . :

Gießen,  den 10. November 1915.
Großherzogliches Polizeianit Metzen.

Hcmmerde.
Bekanntmachung.

Betr . : Sonntagsruhe in den Apotheken.
Wir bringen zur öffentlichen Kenntnis , daß von Sonntag , den

14 l. Mts ., nachmittags 3 Uhr , bis Montag , den 15. l.
früh , nur die Hirschapotheke  geöffnet ist.

Gießen,  den 10 . November 1915 . |
Großherzogliches Polizei amt Gießen.

Hcmmerde.

Aolattonsdruck der Brühl ' Ichen Untv.-Buch» und Sletndrurkeret. R. Lang «. Dießen.
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